
Erzbischöfliches Generalvikariat

Verordnung

149. Orgelneubau - Orgelsanierung - Orgelrestaurierung (Genehmigungs­
verfahren - Vertrag - Finanzierung)

Die Kirchenmusik ist unverzichtbarer Bestandteii der Liturgie. Dabei kommt der 
Orgel in ihrer differenzierten Klangfülle seit Jahrhunderten eine zentrale Bedeu- 
tung zu. Das Orgelgehäuse selbst, vor allem die Prospektgestaltung, unterliegt in ' 
hohem Maße akustischen wie architektonischen Erfordernissen.
Der Orgelbau oder die Orgelsanierung bzw. -restaurierung ist in der Regel mit 
hohen finanziellen Verpflichtungen für die Kirchenstiftung verbunden. Durch den 
in dieser Verordnung beschriebenen und einzuhaltenden Verfahrensweg wird 
sichergestelit, daß alle zuständigen Fachstellen rechtzeitig befaßt werden und 
die erforderlichen Genehmigungen erfolgen können,
Der Mustervertrag der Erzdiözese München und Freising wurde aufgrund der 
Erfahrungen der zurückliegenden Jahre durch die Rechtsabteilung der Erzb. 
Finanzkammer erstellt.

Verfahrensweg

1. Grundsätzliche Beratung in der Kirchenvenvaltung
Bevor das Genehmigungsverfahren für den Neubau einer Orgel oder die 
Restaurierung/Sanierung einer bestehenden Orgel eingeleitet wird, berät die 
Kirchenverwaltung zusammen mit ihrem Kirchenmusiker, was hinsichtlich 
der Kirchenmusik als notwendig oder wünschenswert erachtet wird.

2. Informeller Ortstermin
Die Kirchenverwaltung lädt zu einem Informationstermin ihren Kirchenmusi­
ker, den zuständigen Orgelsachverständigen der Erzdiözese sowie den 
zuständigen Baubezirksieiter ein. Es sollen dabei konzeptionelle Fragen zur 
Orgel als Instrument wie auch als gestalterisches Element im Kirchenraum 
erörtert werden. Es ist zu klären, ob die Beiziehung des Bayerischen Landes­
amtes für Denkmalpflege und eines Statikers zur Überprüfung der Tragfähig­
keit der Empore notwendig ist.
Der Orgelsachverständige erstellt sein Gutachten.
Die Koordination der weiteren Schritte übernimmt das Baureferat.
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3. Offizielles Planungsgespräch
Nach Vorliegen der Gutachten des Amtes für Kirchenmusik und - soweit 
erforderlich - des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege werden bei 
diesem vom Baureferat anzuberaumenden Termin die Fragen zu Disposition, 
Intonation, Größe, Gestaltung, Notwendigkeit einer Brüstungsorgel und 
denkmalpflegerischen Auflagen sowie zu baulichen Begleitmaßnahmen 
besprochen und das Ergebnis protokolliert.
In außergewöhnlich schwierigen Fällen und bei Kirchenräumen höchster 
kunsthistorischer Bedeutung ist die Teilnahme der Erzbischöflichen Bau- 
und Kunstkommission und des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpfle­
ge erforderlich.

‘ ?

4. Einholen der Kostenangebote
Der Dispositionsvorschlag für ein neues Orgelwerk bzw. die Sanierungs-/ 
Restaurierungsempfehlungen-des Orgelsachverständigen sowie das Ergeb- 
nisprotokoli des Baureferates zum vorgenannten Planungsgespräch dienen 
der Kirchenverwaltung als Grundlage für die Einholung von mindestens drei 
Kostenangeboten bei geeigneten Orgelbaufirmen.

5. Beschlußfassung der Kirchenverwaltung zur beabsichtigten Vergabe
Die Pfarrei wählt ggf. mit Beratung durch den Orgeisachverständigen unter 
den eingegangenen Angeboten das ihr am geeignetsten erscheinende 
Angebot aus und faßt darüber entsprechend Beschluß,
Der Beschluß ist zusammen mit den Angeboten {komplett mit Prospektent­
würfen) an das Baureferat zu senden, Der Baubezirksleiter holt die Stellung­
nahme des Amtes für Kirchenmusik ein und erstellt die Vorlage für die Erz- 
bischöfliche Bau- und Kunstkommission.

6. Beschlußfassung durch die Erzbischöfliche Bau- und Kunstkommission
Die Kommission überprüft, ob alle notwendigen Stellungnahmen und Gut­
achten vorliegen, und beurteilt die von der Kirchenverwaitung zur Realisie­
rung vorgeschlagene Lösung unter den Gesichtspunkten Gestaltung und 
Einfügung in den Kirchenraum.
Sie erteilt im positiven Fall die bauaufsichtliche Genehmigung - ggf. unter 
Auflagen zur gestalterischen Ausführung - und empfiehlt der Erzb. Finanz­
kammer die Erteilung der stiftungsaufsichtlichen Genehmigung.

7. Auftragsvergabe und Vertrag
Sofern die Finanzierung (It, vorgelegten Finanzierungsplan) gesichert ist 
(mindestens 50% der Gesamtkosten bereits angespart) und der Orgelbau­
vertrag dem Mustervertrag der Erzdiözese München und Freising, der
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Bestandteil dieser Verordnung ist, entspricht, erhält die Kirchenverwaltung 
die stiftungsaufsichtliche Genehnnigung und kann nunmehr den Auftrag 
erteilen.

8. Ausführung der Prospektgestaltung
Die Ausführungsdetails (Profile, Materialien, Schleierbretter und Farbfas­
sung) sind während der Bauphase frühzeitig mit dem Baureferat in Verbin­
dung mit dem Orgelsachverständigen abzustimmen. Ggf. ist die Beratung 
oder Mitwirkung eines externen Architekten und/oder Kirchenmalers erfor­
derlich. Im Falle eines Orgelneubaues bedürfen Änderungen am Instrument 
während der Bauphase der Zustimmung des Amtes für Kirchenmusik.

•
9. Abnahme der Orgel

Die Abnahme der Orgelbauarbeiten erfolgt gern, der Regelung im Orgelbau­
vertrag.

10- Kosten
Die Neuanschaffung oder Sanierung/Restaurierung einer Orgel ist aus­
schließlich als Eigenleistung (z.B. Spenden, Aktionen) haushaltsneutral von 
der Pfarrei zu finanzieren. Bauliche Maßnahmen - z.B. Verstärkung der 
Empore - müssen grundsätzlich ebenfalls voll von der Pfarrei übernommen 
werden, wenn sich ihre Notwendigkeit ausschließlich aus der Orgelbaumaß­
nahme ergibt. Andere baulich-konstruktive Mängel, die im Zuge der Orgel­
baumaßnahmen offen zu Tage treten, werden durch das Baureferat nach 
Erfordernis behoben.

Diese Verordnung tritt am 01.11.1998 in Kraft, die bisherige Verordnung 
(s. Amtsblatt 1989, S, 143) wird zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft gesetzt.

Hinweis: Der unter Nr. 7 genannte Mustervertrag kann über das Amt für
Kirchenmusik bzw. die Abteilung 2 der Erzbischöflichen Finanzkam­
mer bezogen werden.
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ORGELBAUVERTRAG

• zwischen ......................................................................

...................................................................... - Auftraggeber -

und ......................................................................

) .................................................... ..................- Auftragnehmer-

wird ' vorbehaltlich der Genehmigung durch die kirchliche Aufsichtsbehörde - 
folgender Vertrag geschlossen:

§1

Gegenstand des Vertrages

{Hinweis zum Ausfüllen: Nichtzutreffendes bitte streichen!)

Mit Abschluß dieses Vertrages sind folgende Leistungen in Auftrag gegeben:

a) Die Lieferung und Montage einer spielfertigen, betriebsbereiten Orgel

für.............................. ..................................................................................

b) Der Umbau - die Erweiterung - die Renovierung - die Restaurierung der Orgel
.) in...............................................................................................:....................

gemäß schriftlichem Angebot des Auftragnehmers vom......................................
Stehen Bedingungen des Angebots im Widerspruch zu dieser Vertragsurkunde, 
gelten die Regelungen dieser Vertragsurkunde.

§2

Vertragsgrundiage

1) Grundlage und Bestandteil dieses Vertrages ist die vom Orgeisachverständi- 
gen der Erzdiözese München und Freising geprüfte und vom Baureferat bzw.
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der Bau- und Kunstkommission der Erzdiözese genehmigte Disposition und 
Orgeigestaitung.

2) Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, geiten die gesetziichen 
Bestimmungen des deutschen Rechts über den Werk- bzw. Werkiieferungs- 
vertrag.

3) Auf die in der Erzdiözese München und Freising geitenden Vorschriften über 
die Genehmigungspfiicht, Form und Vertretungsmacht bei der Abgabe von 
Wilienserkiärungen kirchlicher Organe wird ausdrücklich hingewiesen (Art. 20 
und 44 KiStiftO).

§3

Lieferzeit

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die in § 1 übernommenen Leistungen 
bis ........... (Monat/Jahr) vollständig zu erbringen,

§4

Vergütung

1) (Hinweis zum Ausfüllen; Nicht zutreffende Alternative bitte streichen!)

1. Alternative:

Die Orgelbaufirma erhäit für die nach § 1 in Auftrag gegebenen Leistungen 
eine Festpreisvergütung in Höhe von................................DM einschl. Mehr­
wertsteuer (Festpreisklausel).

oder

©

2. Alternative:
Die Orgelbaufirma erhält für die nach § 1 in Auftrag gegebenen Leistungen
eine Vergütung in Höhe von........................  DM gemäß Angebot vom
.......................zuzüglich Mehrwertsteuer. Durchschnittliche Tariflohnsteige­
rungen des Schreinerhandwerks im örtlichen Tarifbereich des Orgelbauers,
die nach dem.......................auftreten, berechtigen den Auftragnehmer, die
Lohnanteile des Angebotspreises (Abs. 2 Nr. 2.2 und 2.3) entsprechend 
anzupassen, soweit die nach diesem Termin noch auszuführenden Arbeiten 
laut Terminplan betroffen sind und der Auftraggeber etwaige Verzögerungen 
nicht zu vertreten hat.
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2) Die Vergütung ist wie folgt zu entrichten;

2.1 30% innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsabschluß Zug um Zug 
gegen Aushändigung der Bürgschaftsurkunde gern. § 5 Abs. 1 (Mate­
rialanteil) und des Versicherungsnachweises gern. § 10

2.2 50% nach Anlieferung sämtlicher Orgelteile am Aufstellungsort 
(Lohnanteil)

2.3 ■ 20% nach Abnahme der Orgel (Lohnanteil): abzügl. des Gewährlei-
stungseinbehalts gern. § TI Abs. 8 dieses Vertrages, wenn dieser 
nicht durch Bürgschaft abgelöst ist.
Will der Auftragnehmer Preiserhöhungen gern. § 4 Ziff. 1 Alt. 2 bean­
spruchen, wird diese Rate nicht vor Überlassung einer ausführlichen 
und nachprüfbaren Schlußrechnung fällig.

3) Mit der Anlieferung der Orgelteiie verbundene Kosten (Zölle, Steuern, Fracht, 
Versicherungen usw.) gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

4) Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Fahrtkosten der Orgelbauer sind 
in der Vergütung enthalten.

§5

Sicherheitsleistung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Ansprüche des Auftraggebers 
wegen vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung bzw. Schlechterfüllung (§§ 
633 - 636, 323 - 326 BGB) in Höhe der Vorauszahlung des Auftraggebers 
gern. § 4 Abs. 2 Nr. 2.1 bis zur Abnahme durch selbstschuldnerische Bank­
bürgschaft eines deutschen Kreditinstitutes, in der auf die Einreden der Vor­
ausklage, der Aufrechenbarkeit und der Anfechtbarkeit verzichtet wird, 
sicherzustellen. Die Kosten der Bankbürgschaft trägt der Auftragnehmer. Die 
Bankbürgschaft ist nach der Abnahme der Orgel zurückzugeben.

Auftragnehmerpflichten

1) Der Auftragnehmer hat die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beach­
ten und seine Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln der 
Orgelbautechnik sowie nach den Grundsätzen größtmöglicher Wirtschaft­
lichkeit zu erbringen.
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2) Sollten durch die technische Entwicklung Material- oder Konstruktionsver­
besserungen angebracht sein, so ist der Auftragnehmer nur dann berechtigt, 
in Abänderung des Angebotes bessere Materialien bzw. vorteilhaftere Kon­
struktionen zu verwenden, wenn dadurch dem Auftraggeber keine zusätzli­
chen Kosten entstehen, ansonsten nur, wenn die schriftliche Zustimmung 
des Auftraggebers und die Genehmigung der kirchlichen Aufsichtsbehörde 
vorliegen.

3) Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, daß die Gottesdienste und gottes­
dienstlichen Handlungen während der Orgelbauarbeiten in der Kirche nicht 
gestört werden und auch im übrigen die Würde des Gotteshauses gewahrt 
bleibt.

4) Das Aufräumen und Reinigen der Montagestelle sowie der Abtransport von 
Montageabfälfen, Werkzeug und \/erpackungsmatenäl ist Sache des Auftrag­
nehmers.

5) Aufstellung, Intonation und Stimmung der Orgel sind im Lieferumfang einge­
schlossen.

Mitwiii^ung des Auftraggebers

1} Der Auftraggeber sorgt vor Anlieferung der Orgel und Ausführung sonstiger 
Orgelarbeiten für die sachgemäße Vorbereitung des Orgelraumes und die 
ungehinderte Arbeitsmöglichkeit während der Aufstellung und Intonation.

2) Die Ausführung der erforderlichen Bauarbeiten, der elektrischen Starkstrom- 
anschiüsse sowie die Bereitstellung und Installation der Beleuchtungseinrich- 
tungen veranlaßt der Auftraggeber auf eigene Kosten. Heizung, Licht und 
elektrische Kraft werden vom Auftraggeber für die Dauer der Aufstellung und 
Intonation der Orgel sowie der Ausführung sonstiger Orgelarbeiten am Auf­
stellungsort kostenlos zur Verfügung gestellt,

3) Entstehen dem Auftragnehmer durch vom Auftraggeber zu vertretende 
Behinderungen infolge nicht rechtzeitiger Ausführung der Vorarbeiten oder 
bei übermäßiger Trockenheit, Baufeuchtigkeit oder ähnlichen Einflüssen 
durch Nacharbeiten zusätzliche unvermeidbare Kosten, so ist der Auftrag­
nehmer berechtigt, diese dem Auftraggeber in Rechnung zu stellen. Der Auf­
traggeber ist nach Feststellung der Mängel unverzüglich von der Behinde­
rung zu unterrichten.
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§8

Verwendung alter Teile

1) Bei Umbau-, Erweiterungs-, Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten aus­
gebaute und nicht wieder verwendete Teile verbleiben im Eigentum des Auf­
traggebers. Werden sie dem Auftragnehmer überlassen, ist hierfür eine 
Regelung zu treffen, die ggf. eine angemessene Vergütung versieht.

2) Die Veräußerung von Teilen einer Orgel bedarf zu ihrer Rechtsgültigkeit der 
Zustimmung der kirchlichen Aufsichtsbehörde.

§9

Abnahme

1) Es ist förmliche Abnahme vereinbart. Die bloße Ingebrauchnahme der Orgel 
durch den Auftraggeber stellt keine Abnahme dar.
Die Fertigstellung der Orgel und die Beendigung sonstiger Orgelarbeiten am 
Aufstellungsort ist dem Auftraggeber mit dem Antrag auf Abnahme schriftlich 
anzuzeigen. Die Parteien verständigen sich hiernach unverzüglich über den 
Termin der Abnahmeprüfung.

2) Die Abnahmeprüfung findet in Gegenwart des Orgelsachverständigen der 
Erzdiözese statt. Über die Abnahme wird von den Vertragsparteien ein 
Abnahmeprotokoll erstellt.

3} Kommt Im Prüfungstermin eine Einigung über die Abnahme nicht zustande, 
teilt der Auftraggeber dem Orgelbauer den Abnahmeentscheid nach gut­
achtlicher Stellungnahme des Orgelsachverständigen sobald als möglich mit.

§10

Gefahrtragung

1) Die Gefahrtragung für die Orgel richtet sich nach den Bestimmungen des 
Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) über den Werk- bzw. Werkliefe­
rungsvertrag. Der Auftragr^ehmer hat dem Auftraggeber hierfür den Abschluß 
der erforderlichen und üblichen Versicherungen gegen Beschädigung und 
Zerstörung nachzuweisen. Erfüllungsort ist der Aufstellungsort.
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2) Werden bei Umbauten, Renovierungen und Restaurierungen die Orgei oder 
Orgeiteile in die Werkstatt des Auftragnehmers ausgeiagert, so hat der Auf­
tragnehmer diese gegen Schäden durch Leitungswasser, Feuer, Diebstahl, 
Sturm, Hagei und Blitz ausreichend zu versichern und den Versicherungs­
schutz nachzuweisen.

3) Die geiieferten Orgeiteile gehen mit der Entrichtung der 2. Vergütungsrate 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 2.2) in das Eigentum des Auftraggebers über.

Gewährleistung

1) Der Auftragnehmer ieistet Gewähr für seine Lieferungen und Leistungen nach 
Maßgabe der Bestimmungen des BGB über den Werk- bzw. Werklieferungs­
vertrag.

2) Über die gesetziiche Gewährieistungshaftung hinaus übernimmt der Auftrag­
nehmer für die einwandfreie Funktion der Orgei eine Gewähr von 10 Jahren 
ab Abnahme. Voraussetzung für diese Gewährleistung ist eine sorgfältige 
Pflege und Stimmung der Orgel während der gesamten Gewährleistungzeit, 
die nur durch den Abschluß eines Pflege- und Stimmvertrages mit dem Auf­
tragnehmer oder einem von ihm benannten Orgelbauer als erfüllt gilt. Dieser 
Pflege- und Stimmvertrag ist Bestandteil dieses Vertrages (Anhang).

3) Der Auftraggeber hat während der Gewährleistungszeit des Abs. 2 Mängel 
unverzüglich nach Entdecken dem Auftragnehmer anzuzeigen.

4) Für elektrische oder elektronische Geräte und Teile wie Ventilator, Gleichrich­
ter, Schwachstromanlagen, Schalteinrichtungen und dergleichen sowie 
andere industriell hergesteilte pneumatische oder hydraulische Aggregate 
wird vom Auftragnehmer nur eine Gewährleistung von 6 Monaten einge­
räumt.

5) Eine nachträgliche Umintonation oder Stimmungen fallen nicht unter die 
Gewährleistung.

6) Die Gewährleistungspflicht erlischt, wenn ohne Zustimmung des Auftragneh­
mers von anderer Seite Arbeiten, Stimmungen oder Veränderungen an der 
Orgel vorgenommen werden, es sei denn, der Auftragnehmer ist trotz schrift­
licher Aufforderung nicht in angemessener Frist tätig geworden.

7) Bei Orgelumbauten oder -renovierungen beschränkt sich die Gewährleistung 
auf neu eingebaute Teile und auf die durch die Behebung der Mängel entste­
henden Kosten.

e
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8) Der Auftraggeber ist berechtigt, für die Gewährieistung 5 % der Bruttoauf­
tragssumme als Sicherheit auf die Dauer von 5 Jahren zinsios einzubehaiten. 
Der Sicherheitseinbehalt kann durch selbstschuldnerische Bankbürgschaft - 
wie in § 5 Abs. 1 - zur Sicherung der Gewährieistungsansprüche des Auf­
traggebers abgelöst werden.

Urheberrecht
1) Das Werknutzungsrecht geht mit der Auftragserteiiung vergütungsfrei auf 

den Auftraggeber über,
2) Nach der Abnahme darf der Auftraggeber jederzeit Änderungen an der Orgei 

ohne Einwiiiigung des Auftragnehmers vornehmen, sofern sich aus § 11 nicht 
etwas anderes ergibt.

3) Entwürfe, Zeichnungen und sonstige Unterlagen bleiben Eigentum des Auf­
tragnehmers. Sie dürfen von ihm anderen Orgelbauern nicht - auch nicht aus­
zugsweise - zugänglich gemacht werden. Dem Auftraggeber ist von allen 
Unterlagen, die Funktion und Aufbau der Orgel betreffen, eine Kopie zu über­
lassen. Er darf von diesen Unterlagen zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung 
der einwandfreien Funktion der Orgel Gebrauch machen.

Forderungen des Auftragnehmers aus diesem Vertrag gegen den Auftraggeber 
können nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers nach den von diesem 
festgesetzten Bedingungen an Dritte abgetreten werden; § 15 ist einzuhalten.

) Schriftform und Genehmigungsvorbehalt
Abschluß, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Schriftform und der Genehmigung der kirchlichen Aufsichts­
behörde. Dies gilt auch für eine Vereinbarung, die die Schriftfoim aufheben soll.

§15

Schlichtungsklausel
Etwaige Streitigkeiten aus diesem Vertrage sind im ordentlichen Rechtswege 
auszutragen, auf Verlangen einer der Vertragsschließenden jedoch erst dann, 
wenn der Versuch einer Schlichtung durch die kirchliche Aufsichtsbehörde nicht 
zum Erfolg geführt hat.
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Ort und Datum

Für den Auftraggeber 
unter Bezugnahme auf den 
Kirchenverwaltungsbeschluß

vom

(Kirchenverwaltungsvorstand)

(Kirchenpfleger)

(weiteres Mitglied der Kirchenver­
waltung)

LS.

Ort und Datum

Für den Auftragnehmer

Stiftungsaufsichtlich genehmigt

Ort und Datum

L S.

(Siegel oder Stempel des Pfarramtes) (Siegel d. Erzbischöflichen Ordinariates)

Dr. Robert Simon, Generalvikar Dr. Modesto

Herausgegeben vom Erzbischöflichen Ordinariat in München, Rochusstraße 5. 
Für den Inhalt verantwortlich Dr. Robert Simon, Generalvikar. 
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